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Betreff 
 
Änderungsantrag zu TOP 6 Integriertes Handlungskonzept „Sankt Augustin-
Zentrum“; Vorstellung der Planung für das Teilprojekt „Südstraße“,  
Umgestaltung Südstraße / Schaffung eines Fußgängerüberweges 
 
 
 
 

Begründung: 

In beiden Planungsvarianten wird zukünftig die Fußgängerquerung zwischen HUMA und 
Südarkaden ohne Ampelanlage auskommen müssen und durch einen Shared Space-
Bereich ersetzt. Da die Geschwindigkeit des KFZ-Verkehrs in diesem Bereich auf 20 oder 
30 km/h reduziert werden soll, müssen Fußgänger, Fahrrad- und Autofahrer sich zukünftig 
miteinander verständigen. Gerade für unsichere Personen könnte sich die Querung zukünf-
tig komplizierter gestalten.  

Ein Fußgängerüberweg wird dazu führen, dass sich die Verkehrssituation für alle Teilneh-
mer eindeutiger darstellt. Forschungsergebnisse der Unfallforschung der Versicherer (UDV) 
zeigen, dass richtig geplante und ausgestattete Zebrastreifen in Deutschland eine, unab-
hängig von der Kraftfahrzeugbelastung, vergleichbare Sicherheit bieten können wie Fuß-
gängerampeln. 

 

Ihr/e Gesprächspartner/in: Karl-Heinz Schütze 
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Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung wird beauftragt, in beiden Planungsvarianten für die Umgestaltung Südstra-

ße auf den Shared Space-Bereich zu verzichten und im Querungsbereich HUMA / Südar-

kaden einen Fußgängerüberweg vorzusehen. Wie in den beiden Planungen vorgesehen, 

soll im Querungsbereich für den Individualverkehr die maximale Geschwindigkeit auf 20 

oder 30 km/h reduziert werden. 

 

 
gez. Karl-Heinz Schütze 
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